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An der vertragsärztlichen Ver-
sorgung nehmen zugelassene
Ärzte und zugelassene medi-
zinische Versorgungszentren
sowie ermächtigte Ärzte und
ermächtigte ärztlich geleitete
Einrichtungen teil (§ 95 Abs. 1
S. 1 SGB V). Die ambulante
Versorgung der gesetzlich Ver-
sicherten obliegt in erster Li-
nie den freiberuflichen, in ei-
gener Praxis tätigen Vertrags-
ärzten. Krankenhausärzte mit
abgeschlossener Weiterbil-
dung können mit Zustimmung
des Krankenhausträgers vom
Zulassungsausschuss zur Teil-
nahme an der vertragsärztli-
chen Versorgung der Versi-
cherten ermächtigt werden (§
116 S. 1 SGB V, § 35 a Ärzte-
ZV). Die Ermächtigung ist eine
gegenüber der Zulassung
nachrangige Form der Teilnah-
me an der vertragsärztlichen
Versorgung. Sie ist nur zu er-
teilen, soweit und solange eine
ausreichende ärztliche Versor-
gung der Versicherten ohne
die besonderen Untersu-
chungs- und Behandlungsme-
thoden oder die Kenntnisse
dieser Krankenhausärzte nicht
sichergestellt ist (§ 116 S. 2
SGB V).

Schutz vor Konkurrenten in Klinik und Praxis

Verfassungsgericht erlaubt Klage
gegen Ermächtigung
Niedergelassene Vertragsärzte können gegen die Ermächtigung eines Krankenhausarztes klagen, Krankenhäuser
können die Aufnahme von konkurrierenden Krankenhäusern in den Krankenhausplan anfechten.

Das Bundessozialgericht hat
regelmäßig die Klagebefugnis
eines niedergelassenen Kassen-
arztes gegen die einem Dritten
erteilte Ermächtigung verneint.
Den Regelungen über Zulas-
sung und Ermächtigung von
Ärzten sei kein Rechtssatz zu
entnehmen, der auch den Indi-
vidualinteressen des Vertrags-
arztes zu dienen bestimmt sei.
Die Vorschriften über die Er-
mächtigung dienten entweder
dem öffentlichen Interesse an
der Sicherstellung der Versor-
gung oder dem Interesse der
nicht zugelassenen Ärzte, die
eine Ermächtigung beantrag-
ten.

Wende durch
Verfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht
hat nunmehr mit Beschluss v.
17.08.2004 (1 BvR 378/00) die-
se Rechtsprechung als mit der
grundrechtlich geschützten Be-
rufsfreiheit (Artikel 12 Abs. 1
GG) unvereinbar angesehen.
Eingriffe in die Berufsfreiheit
der niedergelassenen Vertrags-
ärzte seien nur zulässig, wenn
sie durch hinreichende Grün-
de des Gemeinwohls gerecht-

fertigt seien und der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit
gewahrt werde. Die Verwirkli-
chung der Grundrechte aus
Artikel 12 Abs. 1 GG erforde-
re eine dem Grundrechts-
schutz angemessene Verfah-
rensgestaltung.
Dem gesetzlich angeordneten

Vorrang der niedergelassenen
Vertragsärzte komme im Lich-
te dieses Grundrechts vor dem
Hintergrund restriktiver Be-
darfsplanung und limitierter
Gesamtvergütungen auch dritt-
schützende Wirkung in dem
Sinne zu, dass diese Ärzte be-
fugt seien, Krankenhausärzte
begünstigende Ermächtigungs-
entscheidungen gerichtlich an-
zufechten.
Die Vertragsärzte und sonsti-

gen Leistungserbringer würden
durch jede Öffnung ihres ge-
setzlich regulierten Marktes für
Dritte belastet. Die Ermächti-
gung eines Krankenhausarztes
derselben Fachrichtung und
Qualifizierung greife in die Be-
rufsausübungsfreiheit eines
Vertragsarztes ein, der in dem-
selben räumlichen Bereich die
gleichen Leistungen anbiete,
indem sie die Erwerbsmöglich-
keiten über das dem Vertrags-

arztrecht immanente Maß hin-
aus einschränke. Ein solcher
Vertragsarzt konkurriere nicht
mehr nur mit anderen nieder-
gelassenen Vertragsärzten, die
ebenso wie er in eine Praxis-
ausstattung investierten, sich
niederließen und – abgesehen
von den vertragsärztlichen Bin-
dungen – im freien Wettbe-
werb untereinander stünden.
Er konkurriere infolge der Er-
mächtigung zusätzlich mit
Krankenhausärzten, denen die
Krankenhäuser die sächlichen
Mittel zur Verfügung stellen.

Bei einem regulierten Markt-
zugang könnten auch Einzelent-
scheidungen, die das erzielba-
re Entgelt beeinflussten, die
Freiheit der Berufsausübung
beeinträchtigen.

Budgetierte
Gesamtvergütung

Zwar gewähre Artikel 12 Abs.
1 GG keinen Schutz vor Kon-
kurrenz. Die Vertragsärzte hät-
ten aufgrund ihres Zulassungs-
status auch keinen Rechtsan-
spruch auf die Sicherung einer
wirtschaftlich ungefährdeten
Tätigkeit. Die Wettbewerbspo-
sition und die Erträge un-

Ausbildungsstufe wurden dop-
pelt so häufig private Zusatz-
leistungen angeboten wie Pati-
enten mit einfachster Schulbil-
dung.

Es gibt auch geschlechtsspe-
zifische Unterschiede: Den
Frauen werden mit 26,6 Pro-
zent öfter IGeL angeboten als
den Männern (18,7 Prozent).
Das ist aber kein Wunder,
wenn man sich vor Augen hält,
dass die Gynäkologen am eif-
rigsten IGeLn. Diese Kollegen
werden naturgemäß nur sel-
ten von Männern konsultiert.

BW
Quelle: WidO-Monitor 1/04
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terlägen grundsätzlich dem Ri-
siko laufender Veränderungen
je nach den Marktverhältnissen.
Eine Wettbewerbsveränderung
durch Einzelakt, die erhebliche
Konkurrenznachteile zur Fol-
ge habe, könne aber das
Grundrecht der Berufsfreiheit
beeinträchtigen, wenn sie im
Zusammenhang mit staatlicher
Planung und der Verteilung
staatlicher Mittel stehe.

Dem Aspekt einer quantitativ
begrenzten Konkurrenz kom-
me für die Berufsausübung des
einzelnen Vertragsarztes we-
gen der budgetierten Gesamt-
vergütung wachsende Bedeu-
tung zu. Je mehr Ärzte Leis-
tungen erbrächten und abrech-
neten, desto geringer sei po-
tentiell der Wert der einzelnen
ärztlichen Leistungen.

Gerichtliche Überprüfung

Die Möglichkeit einer
Grundrechtsverletzung erfor-
dere jedoch die Befugnis des
Grundrechtsträgers (das heißt
des Vertragsarztes), die Ein-
haltung der gesetzlichen Vor-
gaben für die Erteilung einer
Ermächtigung zur gerichtli-
chen Überprüfung zu stellen.
Insofern sei der Grundrechts-
schutz des einzelnen Ver-
tragsarztes nicht dadurch hin-
reichend abgesichert, dass die
Zulassungsgremien paritätisch
mit Vertretern der Kranken-
kassen und der Ärzte besetzt
seien und der Kassenärztli-
chen Vereinigung eine An-
fechtung der Ermächtigungs-
entscheidung möglich sei. Die
Kassenärztliche Vereinigung
sei primär auf den Ausgleich
der unterschiedlichen Inter-
essen der in ihr zusammen-
geschlossenen Ärztegruppen
angelegt. Je nach Einfluss und
Gewicht einzelner Arztgrup-
pen und der Konstellation im
Innenraum könnten die Inte-
ressen einzelner Ärzte von
denen der Mehrheit in den
Organen der Körperschaft ab-
weichen.

Die nunmehr vorliegende
Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts ist von beson-
derer Bedeutung, da sie auch
auf die (Neu-)Zulassung von

Vertragsärzten übertragbar
sein dürfte.

Konkurrentenklage

In einer weiteren Entschei-
dung v. 14.01.2004 (1 BvR 506/
03) hat das Bundesverfassungs-
gericht sich mit der Frage be-
fasst, ob ein Krankenhaus, das
nicht in den Krankenhausplan
eines Landes aufgenommen
wurde, als konkurrierender
Bewerber die Planaufnahme
eines anderen Krankenhauses
anfechten kann.
Krankenhauspläne werden

gemäß § 6 Abs.1 KHG von den
Ländern aufgestellt, um eine
bedarfsgerechte Versorgung
der Bevölkerung mit leistungs-
fähigen, eigenverantwortlich
wirtschaftenden Krankenhäu-
sern zu gewährleisten und zu
sozial tragbaren Pflegesätzen
beizutragen. Die Aufnahme
oder Nichtaufnahme eines be-
stimmten Krankenhauses in
den Krankenhausplan erfolgt in
Form eines Feststellungsbe-
scheides. Die Feststellung der
Aufnahme in den Krankenhaus-
plan ist Voraussetzung für eine
Investitionsförderung und die
Erbringung von Krankenhaus-
leistungen zu Lasten der ge-
setzlichen Krankenversiche-
rung.
Bislang hat die Rechtspre-

chung die Aufstellung des Kran-
kenhausbedarfsplans lediglich
als eine verwaltungsinterne
Maßnahme ohne unmittelbare

Rechtswirkung nach außen
qualifiziert. Seitens der Bewer-
ber bestehe nur ein Anspruch
auf fehlerfreie Auswahl unter
mehreren Bewerbern. Dieser
Anspruch werde durch die
Auswahl eines konkurrieren-
den Krankenhauses nicht be-
rührt.
Diese Rechtsprechung war

insofern problematisch, als
durch die Zulassung eines Mit-
bewerbers Tatsachen geschaf-
fen wurden, die durch ein spä-
teres Obsiegen des übergan-
genen Krankenhauses nicht
mehr oder nur begrenzt rück-
gängig gemacht werden konn-
ten.

Effektiver Rechtsschutz

Das Bundesverfassungsgericht
ist hier der Auffassung, diese
Rechtsprechung sei mit dem
Grundrecht des übergangenen
Krankenhauses auf effektiven
Rechtsschutz aus Art. 19 Abs.
4 GG nicht vereinbar. Irrepa-
rable Entscheidungen seien so-
weit wie möglich auszuschlie-
ßen. Insoweit erfordere die
Verwirklichung des Grund-
rechts der Berufsfreiheit des
Mitbewerbers aus Art.12 Abs.
1 GG auch eine dem Grund-
rechtsschutz angemessene
Verfahrensgestaltung. Die Auf-
nahme eines konkurrierenden
Bewerbers in den Kranken-
hausplan schränke die berufli-
chen Betätigungsmöglichkeiten
für das nicht aufgenommene

Krankenhaus ein. Die beson-
dere Grundrechtsbetroffenheit
des nicht in den Krankenhaus-
plan aufgenommenen Kranken-
hauses mache die Möglichkeit
einer Drittanfechtung erforder-
lich. Nur so könne die Rechts-
lage für alle Beteiligten verbind-
lich geklärt werden, bevor öf-
fentliche Mittel für Investitio-
nen bewilligt werden. Auch
dürfe die Entscheidung über die
Aufnahme in den Krankenhaus-
plan nicht isoliert, sondern nur
unter Berücksichtigung gleich-
zeitig vorliegender Bewerbun-
gen anderer Krankenhäuser
erfolgen, schon um festzustel-
len, welches der beteiligten
Krankenhäuser nach den maß-
geblichen Kriterien am besten
geeignet sei.

Die mit dieser Entscheidung
verbundene Zulassung der
Konkurrentenklage wird die
Planungsbehörden zwingen,
die Bescheide über die Aufnah-
me oder Nichtaufnahme eines
Krankenhauses in den Kranken-
hausplan umfassend zu begrün-
den und so mehr Transparenz
in das Verfahren bringen.
Andererseits besteht aber auch
die Gefahr der Verzögerung
von Planungsentscheidungen
durch die geschaffene verwal-
tungsgerichtliche Anfechtungs-
möglichkeit.

Dr. iur. Dirk Schulenburg, Justitiar
der Ärztekammer Nordrhein.

in: Rheinisches Ärzteblatt, 12/2004
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Vom Web-Suchspezialisten
Google gibt es neuerdings ei-
nen Suchdienst speziell für die
Suche nach wissenschaftlichen
Quellen. Der Dienst steht
bisher als Beta-Version zur Ver-
fügung.

Die Suche funktioniert wie
üblich bei Google: Man gibt die
Suchbegriffe ein, Google liefert
die Ergebnisliste. Sie enthält bei
jedem Eintrag neben dem Ti-
tel der Arbeit auch einen Hin-
weis darauf, wie häufig diese
Arbeit zitiert wird. Der Hin-

Kostenloser Suchdienst für wissenschaftliche
Literatur im Internet

Neues Google-Produkt ist online

weis ist mit einem Link hinter-
legt, der beim Anklicken die
Liste der entsprechenden Ar-
beiten ausgibt – eine durchaus
nützliche Möglichkeit, sich an
einem Thema entlang zu han-
geln.
Was die Suchmaschine bringt,

haben wir nicht systematisch
untersucht, aber mit Begriffen
aus der aktuellen Diskussion
kursorisch getestet.
Zum einen mit Vitamin E. Gibt

man „Vitamin E“ als Suchbe-
griff ein, steht an oberster Stel-

le eine Arbeit aus dem Jahr
1993, die noch zu der Conclu-
sion kommt, dass ein hoher Vi-
tamin-E-Konsum das kardio-
vaskuläre Risiko senkt. Derzeit
wird auf ziemlich valider
Grundlage das Gegenteil dis-
kutiert. Ob eine Sortierung des
Materials nach Datum bessere
Ergebnisse liefern würde, muss
offen bleiben: Bisher scheint
dies nicht möglich zu sein und
auf den ersten drei Seiten der
Liste mit 140.000 Einträgen
stammte die älteste Arbeit aus

dem Jahr 1979, die jüngste aus
dem Jahr 2002. Letztere, eine
Veröffentlichung aus JAMA,
behandelt die Hormonsubsti-
tution und die Einnahme anti-
oxidativer Vitamine und
kommt zu dem Schluss, dass
beides das kardiovaskuläre Ri-
siko erhöhen kann.

Die Eingabe der Stichworte
cardiovascular Risk „Vitamin E“
liefert 7.730 Einträge. In den
ersten 20 Arbeiten reichen die
Ergebnisse von kardioprotek-
tiv bis wirkungslos. Beim

Schwachsinn in der Abgabenordnung

Dass unsere Steuergesetz-
gebung unübersichtlich und
auch für geschulte Fachleu-
te kaum durchdringbar ist,
verdient keiner weiteren Er-
wähnung. Dennoch bietet
die Abgabenordnung immer
wieder unerwartete Fines-
sen, bei denen rechtschaf-
fenen Bürgern die Haare zu
Berge stehen.
Hauptursache sind schlam-

pige Formulierungen und
sog. handwerkliche Mängel,
um die sich unsere Gesetz-
geber nicht genügend küm-
mern. Jeder einzelne Bun-
destagsabgeordnete erhält
– neben seinem Hauptent-
gelt – pro Monat mehr steu-
erfreie Leistungen überwie-
sen als zehn Verkäuferinnen
nach Steuern auf ihrem
Konto vorfinden. Das kann
den Sinn für die mühsamen
Einzelheiten des Steuer-
rechts vielleicht etwas trü-
ben.

Im Folgenden ist von einem
„dicken Hund“ zu berichten,
den man eigentlich nicht glau-
ben kann. Nach Gesetz und
Recht werden bei uns Zinsen
vom Bürger verlangt, die
niemals entstanden sind. Sie
werden erst dann wieder er-
lassen, wenn er einen „Antrag“
gestellt hat. Per Saldo muss also

Steuerrechts-Kapriolen wie bei Ludwig XIV.
beantragt werden, einen Un-
rechtszustand zu beenden.
Dass hier rechtsstaatliche Prin-
zipien nicht einmal gestreift
sind, geschweige denn zu
Grunde lägen, ist evident.

Der konkrete Fall

1. Der Bürger gibt seine Steu-
ererklärung ab und weiß,
dass eine Steuernachzahlung
fällig ist.

2. Ab dem 15. Monat nach
Ende des Steuerjahres ist auf
den offenen Nachzahlungs-
betrag eine Verzinsung von
6 Prozent pro Jahr aufzu-
schlagen, unabhängig davon,
welche Seite – Finanzamt
oder Steuerpflichtiger – die
Verzögerung bis zur endgül-
tigen Steuerfestsetzung ver-
ursacht hat.

Bis hierhin ist – außer dem
hohen Zinssatz – kein Problem
ersichtlich. Das beginnt mit
dem Punkt:
3. Der Bürger erhält vom

Finanzamt keinen Steuerbe-
scheid – vulgo: Das Amt trö-
delt herum – und die 15-
Monatsgrenze wird über-
schritten. Zur Vermeidung
der nun beginnenden Ver-
zinsung zahlt der Bürger den
offenen Nachzahlungsbe-
trag, ohne den Finanzamts-

bescheid abzuwarten.
4. Nach, sagen wir, 24 Mona-

ten schickt das Finanzamt
den Steuerbescheid an den
Bürger.

5. Durch die Zahlung Ende des
Monats 14 war die Steuer-
schuld komplett beglichen
und der Steuerbescheid
weist keine Forderung des
Finanzamtes mehr aus.

Jetzt kommt es faustdick:
6. Der § 233 a der Abgaben-

ordnung zwingt das Finanz-
amt dennoch zur Festset-
zung einer Zinsforderung an
den Bürger für die Monate
15 bis 24, denn feinsinnig
steht im genannten Paragra-
fen der Abgabenordnung
folgende Sentenz, die wohl
jeder mindestens drei mal
lesen muss:
„§ 233 a (3): Maßgebend für
die Zinsberechnung ist die
festgesetzte Steuer, vermin-
dert um die anzurechnen-
den Steuerabzugsbeträge,
um die anzurechnende Kör-
perschaftssteuer, und um die
bis zum Beginn des Zinslaufs
festgesetzten Vorauszah-
lungen (Unterschiedsbe-
trag).“

Diesem Wortlaut nach hat der
Bürger zwar eine Vorauszah-
lung geleistet, sie war aber nicht
vom Typus „festgesetzte Vo-

rauszahlungen“, denn diese be-
nennt das Finanzamt. Des Bür-
gers Überweisung war freiwil-
lig, nicht amtlich festgesetzt.
Dieser feinfühlige Unterschied
lässt ihm also die 6-prozentige
Zinsforderung des Amtes ins
Haus flattern, ohne dass in der
Sache ein Anspruch bestände.

Auf die spontane Beschwer-
de des Steuerzahlers im kon-
kreten Fall zeigt sich das Amt
pflichtgemäß nachgiebig,
keineswegs aber ertappt. Es zi-
tiert aus dem Regelwerk:

„(Zinszahlungen) sind aber
aus sachlichen Billigkeitsgründen
zu erlassen, soweit der Steuer-
pflichtige auf die sich aus der
Festsetzung ergebende Steuer-
zahlungsforderung bereits freiwil-
lige Leistungen erbracht hat.“
Das Amt stellt „insoweit an-
heim, einen entsprechenden Er-
lassantrag zu stellen (AEAO/
Einführungserlass zu § 233 a
AO)“.
Eine Unrechtsforderung

hat also Rechtskraft, muss
bedient oder per Erlassan-
trag gestrichen werden.
Das ist Finanzfeudalismus

schlimmster Sorte, gegen
den der berüchtigte Ludwig
XIV. mit seiner chronischen
Finanznot noch als Waisen-
knabe erscheint.
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